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Betreff 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Finanzstrafgesetz geändert wird 

, " 

/ j . 

2288 
2143 

Datum 

08.02.96 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung
nahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Information. 

Die Präsidentin: 
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Abteilung IV/16 
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GZ 160110/9-IV/16/95 SR/Dr.F/Bi/441 Dr. Farny 

Betreff: 

Entwurf eines BUndesgesetzes, mit dem 
das Finanzstrafgesetz geändert wird 

Stellungnahme Finanzstrafgesetz 

ir DW 

FAX 

, 

2288 

2143 

Datum 

05.02.96 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte befürwortet die Einführung eines EDV
gestützten Finanzstrafregisters als wichtigen Schritt zu einer effizienteren Starfverfolgung 
von Abgabenhinter�ehungen. Diesem Schritt müssen weitere' administrative und legisti-. 
sche Maßnahmen (zB: Neufassung von Straftatbeständen, Strafausmaßen, Behördenbe
fugnissen usw) folgen. 

Auch bei der grundsätzlichen Richtigkeit einer strengeren Vorgangsweise in diesem Be
reich müssen die rechtsstaatlichen Grundsätze und insbesondere die Rechte von Be
schuldigten, deren Unschuld sich später herausstellt, gewahrt bleiben. Aus diesem Grund 
sollte jeder Steuerpflichtige v�n der Eintragung verständigt werden, um im Wege des Ein
schaurechts unrichtige Eintragungen löschen lassen zu können. Eine gewisse Zeit nach 
Tilgung der Strafe und im Falle der Einstellung eines Verfahrens sollten die Q 
Amts wegen gelöscht werden. 

Die Präsidentin: 

J(Vl�tJ\· 
Eleonora Host�ch 
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